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Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt 

Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) 

Hinweise zur Verwendung des Immobilienrichtwerts  

Immobilienrichtwerte sind auf ein typisches fiktives Normobjekt bezogene durchschnittliche Lagewerte für 
Immobilien, in der jeweils definierten Immobilienrichtwertzone. Sie beinhalten den Bodenwertanteil am 
Grundstück und den Wert der Wohnung. Immobilienrichtwerte werden sachverständig aus tatsächlichen 
Kaufpreisen abgeleitet und durch Beschluss des Gutachterausschusses stichtagsbezogen als Wert in Euro 
pro m² Wohnfläche festgesetzt. Sie stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne des 
§ 20 ImmoWertV dar und bilden unter sachverständiger Einschätzung die Grundlage für die Verkehrswert-
ermittlung im Vergleichswertverfahren nach § 24 ImmoWertV. 

Die Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt der Eigentumswohnungen stehen in ausgewählten Zonen, aber 
nicht flächendeckend, zur Verfügung. In anderen Bereichen ist im Einzelfall sachverständig zu prüfen, ob 
mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Immobilienrichtwerte (z. B. aus umliegenden Ortsteilen) dennoch 
zur Bewertung herangezogen werden können. 

Das Normobjekt (Immobilienrichtwert) der Immobilienrichtwertzone ist mit seinen Merkmalen beschrieben. 
Abweichungen einzelner individueller Merkmale einer zu bewertenden Immobilie von der Richtwertnorm 
können sachverständig unter Betrachtung der veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten bewertet werden. 

Die Immobilienrichtwerte 

 sind in Euro pro m² Wohnfläche angegeben 

 beziehen sich ausschließlich auf Weiterverkäufe, nicht auf Neubauten oder Erstverkäufe aus Umwand-
lungen 

 beinhalten keinen Pkw-Stellplatz in einer Garage oder einer Tiefgarage, die Verfügbarkeit eines nicht 
überdachten Pkw-Stellplatzes wird jedoch unterstellt. 

 beinhalten kein Inventar 

 beziehen sich auf Grundstücke ohne besondere Merkmale (z. B. Baulasten, Leitungsrechte, Altlasten, 
Erbbaurecht, Wohnungsrecht usw.) 

 gelten für im Wesentlichen schadenfreie Objekte ohne besondere Einbauten 

Abweichungen des Bewertungsobjektes zu den wertbestimmenden Merkmalen des Immobilienrichtwertes 
werden anhand von Umrechnungskoeffizienten berücksichtigt. 

Werte für Garagen und Carports sowie Tiefgaragenplätze sind separat nach ihrem Zeitwert zu veranschla-
gen (vgl. hierzu den Grundstücksmarktbericht 2024 für den Hochsauerlandkreis, Punkt 6.1). 

Anschließend sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen (z.B. Rechte, 
Lasten, Schäden und Mängel). 

 



Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt 
Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) 

Immobilien-Preis-Kalkulator 

Zur Erhöhung der Anwenderfreundlichkeit wird die Berechnung einer Wertschätzung interaktiv in Form 
eines „Immobilienwertrechners“ angeboten. Mit Klick auf das rote „Rechnersymbol“ in der Detailansicht 
eines Immobilienrichtwertes wird der Immobilien-Preis-Kalkulator gestartet. Dabei werden die wertrelevan-
ten Merkmale in den Rechner übernommen, für die der Gutachterausschuss Umrechnungskoeffizienten 
ermittelt und zur Verfügung gestellt hat. Sie haben nun die Möglichkeit, die Angaben Ihres Objektes für die 
wertrelevanten Eigenschaften auszuwählen bzw. einzugeben. Mittels der hinterlegten Umrechnungskoef-
fizienten werden Anpassungen in Prozent in den jeweiligen Eigenschaften zum Immobilienrichtwert be-
rechnet und in einer weiteren Spalte angegeben. Bei sehr großen Abweichungen, die eine Vergleichbarkeit 
des Objektes beeinträchtigen oder unmöglich machen, erfolgt ein Hinweis. Neben dem ermittelten Immo-
bilienpreis in Euro pro m² Wohnfläche wird auch der Immobilienwert in Euro angegeben. Das Ergebnis wird 
in einer Immobilienwertauskunft als PDF-Dokument aufbereitet und kann heruntergeladen sowie ausge-
druckt werden. 

Es wird KEIN Verkehrswert ermittelt. Wertbeeinflussende Besonderheiten in Bezug auf den Zustand 
und/oder Baumängel/Bauschäden, rechtliche Besonderheiten, die aktuelle Marktentwicklung sowie die 
Mikrolage des Grundstücks sind nicht berücksichtigt und können zu einem vom oben errechneten vor-
läufigen Vergleichswert abweichenden Wert führen. Der Verkehrswert nach § 194 BauGB kann nur durch 
ein Verkehrswertgutachten auf der Grundlage einer Ortsbesichtigung und Berücksichtigung aller recht-
lichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften des Objektes ermittelt werden. Dieses kann bei 
einem Sachverständigen oder beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte beantragt werden. 
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Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt 
Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) 

Preisindex (Indexreihe für Wohnungseigentum) 

Der Preisindex zeigt die Preisentwicklung der letzten Jahre. 

 Baujahresklassen 

Jahr 

1960 
1969 

1970 
1979 

1980 
1989 

1990 
1999 

2000 
2009 

2010 
2019 

2020 
2022 

2013 55,5 55,8 59,2 71,8 82,7 60,9  

2014 56,9 57,5 59,6 73,0 85,5 63,0  

2015 60,6 59,9 60,6 75,1 85,8 63,9  

2016 65,6 64,5 64,5 77,8 85,4 68,3  

2017 69,6 68,5 68,5 80,6 86,2 71,4  

2018 74,5 75,1 75,1 86,5 88,0 78,7  

2019 88,8 87,4 87,4 91,9 90,7 88,5  

2020 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 111,4 114,2 114,2 109,9 108,2 113,1 116,4 

2022 123,9 122,8 123,1 116,5 129,5 111,0 118,8 

2023 122,1 120,1 124,0 123,2 153,9 98,9 106,3 

Der Immobilien-Preis-Kalkulator bietet hierzu keine Umrechnungsmöglichkeit an, da die Immobilienricht-
werte jahrgangsweise ermittelt und beschlossen werden. 

Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerk-

malen 

Die Anpassung des Richtwertes auf das Bewertungsobjekt erfolgt mit den nachfolgenden Umrechnungs-
koeffizienten. Für eventuelle Umrechnungen wird empfohlen, den Immobilien-Preis-Kalkulator zu verwen-
den. 

Baujahr 

Als Baujahr ist i. d. R. das Ursprungsbaujahr, auch im Falle von modernisierten Objekten, anzuhalten. Die 
Anpassung bei wesentlichen Modernisierungen muss sachverständig als besonderes objektspezifisches 
Grundstücksmerkmal bewertet werden. 

 

Die Tabelle ist auszugsweise wiedergegeben. 
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Wohnlage 

Die Immobilienrichtwertzonen wurden so gebildet, dass sich keine wesentlichen Lageunterschiede inner-
halb einer Immobilienrichtwertzone ergeben. Aus diesem Grunde werden keine Umrechnungskoeffizienten 
für die Lage ausgewiesen. 

Beispiel zur Handhabung der Umrechnungskoeffizienten 

 

Dieser vorläufige Vergleichswert beinhaltet keine überdachten PKW-Stellplätze wie Garagen oder 
Tiefgaragenplätze. Überdachte PKW-Stellplätze sind separat nach ihrem Zeitwert zu berechnen. 

Anschließend sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen. Der resultie-
rende Vergleichswert ist für die Ermittlung des Verkehrswertes sachverständig zu würdigen. 

 

Stand: 01.01. 2024 


